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10/07 Verwaltungsgerichtshof
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Norm

AVG §56;

B-VG Art51a;

VwGG §34 Abs1;

VwRallg;

Rechtssatz

Auch wenn der im B-VG verankerte Grundsatz der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit für die

Gebarung mit Mitteln der Allgemeinheit ohne Zweifel auch für den Einsatz solcher Mittel für Ausbildung im Bereiche

der Landesverteidigung zu gelten hat, kann der Beamte daraus genausowenig ein subjektives Recht bzw eine

subjektive Rechtsverletzung ableiten wie aus dem Hinweis auf eine

rechtlich seiner Meinung nach nicht bedeckte Vorgangsweise in anderen Fällen (Hinweis E 4.3.1981, 3112/80).
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